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(3) Ist der Verkehrsbetrieb für die Umstände, die zur Unter
brechung oder zum Abbruch der Beförderung führen, verant
wortlich, ist der Fahrgast berechtigt:

a) von der weiteren Beförderung unter Entrichtung des Be
förderungsentgelts für die zurückgelegte Beförderungs
strecke zurückzutreten oder

b) vom Verkehrsbetrieb den Nachweis einer Ersatzbeförde
rungsmöglichkeit — auch durch ein öffentliches Beför
derungsmittel — zu fordern, die die Erreichung des Be
förderungsziels in zumutbarer Weise und innerhalb an
gemessener Frist gewährleistet. Entspricht der Verkehrs
betrieb dieser Forderung, ist der Fahrgast zur Entrich
tung des Beförderungsentgelts für die zurückgelegte Be
förderungsstrecke verpflichtet. Weist der Verkehrsbetrieb 
eine zumutbare Ersatzbeförderungsmöglichkeit nicht nach 
oder gewährleistet sie nicht das Erreichen des Beförde
rungsziels innerhalb angemessener Frist, ist der Fahr
gast zur Entrichtung des Beförderungsentgelts für die 
zurückgeleg'te Beförderungsstrecke nicht verpflichtet. An
sprüche aus § 25 Absätze 2 und 3 werden hiervon nicht 
berührt.

(4) Entrichtet der Fahrgast unter den Voraussetzungen des 
Abs. 3 Buchst, b kein Beförderungsentgelt, ist er verpflichtet, 
den Abbruch der Beförderung bzw. deren Umfang sowie die 
ihm nachgewiesene Ersatzbeförderungsmöglichkeit dem Fah
rer des Taxi zum Zwecke einer etwa notwendigen nachträg
lichen Klärung unterschriftlich und unter Angabe seiner Per
sonalien zu bestätigen.

§34
Mitnahme von Sachen und Tieren

Für das ordnungsgemäße Ein- und Ausladen mitgenomme
ner Sachen oder Tiere ist der Fahrer des Taxi verantwort
lich.

A b s c h n i t t  III
Bestimmungen für die kombinierte Personen- und 

Reisegepäckbeförderung

§35
Grundsätze

(1) Kombinierte Personenbeförderung liegt vor, wenn auf 
einen Fahrausweis Beförderungsleistungen von Verkehrsbe
trieben unterschiedlicher Verkehrszweige in Anspruch genom
men werden.

(2) Kombinierte Reisegepäckbeförderung liegt vor, wenn 
Reisegepäck auf einen Gepäckschein von Verkehrsbetrieben 
unterschiedlicher Verkehrszweige befördert wird.

(3) Im kombinierten Verkehr gelten für jede Teilbeförde
rungsleistung jeweils die Bestimmungen des Verkehrsbetrie
bes, der diese erbringt, soweit in diesem Abschnitt, den Aus
führungsbestimmungen oder im Tarif keine speziellen Rege
lungen vorgesehen sind.

§36
Beförderungsvertrag 

für die kombinierte Personenbeförderung
(1) Der Beförderungsvertrag für die kombinierte Personen

beförderung kommt zustande, wenn der Fahrgast das Be
förderungsmittel bzw. den abgegrenzten oder gekennzeichne
ten Bereich einer Verkehrsstelle eines an der kombinierten 
Personenbeförderung beteiligten Verkehrsbetriebes zum 
Zwecke der kombinierten Beförderung betritt und einen gül
tigen Fahrausweis zur Inanspruchnahme von Beförderungslei
stungen des kombinierten Verkehrs besitzt oder erwirbt.

(2) Der Beförderungsvertrag endet, wenn die Verkehrs
betriebe die aufeinanderfolgenden Teilbeförderungsleistungen 
erbracht haben und der Fahrgast das Beförderungsmittel oder 
den abgegrenzten oder gekennzeichneten Bereich der Ver

kehrsstelle des letzten an der kombinierten Personenbeför
derung beteiligten Verkehrsbetriebes verlassen hat.

§37
Beförderungsvertrag 

für die kombinierte Reisegepäckbeförderung

(1) Der Beförderungsvertrag für die kombinierte Reisege
päckbeförderung ist abgeschlossen, wenn ein am kombinier
ten Verkehr beteiligter Verkehrsbetrieb das Reisegepäck an
genommen und dem Verkehrskunden gegen Entrichtung des 
Beförderungsentgelts den Gepäckschein ausgehändigt hat.

(2) Der Beförderungsvertrag ist erfüllt, wenn der letzte am 
kombinierten Verkehr beteiligte Verkehrsbetrieb die Beförde
rungsleistung erbracht und dem Verkehrskunden das Reise
gepäck gegen Rückgabe des Gepäckscheines und Entrichtung 
eines etwa noch zu zahlenden Entgelts ausgeliefert hat.

§38

Fahrpläne im kombinierten Verkehr

Die Verkehrsbetriebe, die Teilbeförderungsleistungen für 
den kombinierten Verkehr erbringen, sind verpflichtet, in 
ihrem Fahrplan die Anschlußverbindungen anderer Verkehrs
betriebe im kombinierten Verkehr mit zu veröffentlichen. Das 
gilt für Fahrplanaushänge gemäß § 7 Abs. 2 nur an solchen 
Verkehrsstellen, die allgemein dem Übergang auf Beförde
rungsmittel anderer Verkehrsbetriebe dienen.

§39
Geltendmachen von Ansprüchen im kombinierten Verkehr

(1) Entsteht einem Verkehrskunden aus einer Pflichtver
letzung eines Verkehrsbetriebes im kombinierten Verkehr ein 
Schaden, hat er die sich daraus ergebenden Ansprüche bei 
dem Verkehrsbetrieb geltend zu machen, der für diese Pflicht
verletzung verantwortlich ist.

(2) Sind mehrere am kombinierten Verkehr beteiligte Ver
kehrsbetriebe für eine Pflichtverletzung verantwortlich oder 
ist der für die Pflichtverletzung verantwortliche Verkehrs
betrieb nicht feststellbar, sind die beteiligten Verkehrsbetriebe 
als Gesamtschuldner verantwortlich. Der Verkehrskunde ist 
berechtigt, seine Ansprüche bei einem der Verkehrsbetriebe 
geltend zu machen, deren Beförderungsleistung im kombinier
ten Verkehr in Anspruch genommen wurde.

A b s c h n i t t  IV 
Schlußbestimmungen

§40
Anwendung des Zivil- und Wirtschaftsrechts

Auf die in dieser Anordnung geregelten wechselseitigen Be
ziehungen zwischen Verkehrsbetrieben und Bürgern sind die 
Bestimmungen des Zivilgesetzbuches der Deutschen Demokra
tischen Republik vom 19. Juni 1975 (GBl. I Nr. 27 S. 465), zwi
schen Verkehrsbetrieben und Verkehrskunden, die dem Gel
tungsbereich des Wirtschaftsrechts unterliegen, die Bestim
mungen des Wirtschaftsrechts anzuwenden, soweit diese An
ordnung keine besondere Regelung enthält.

§41
Geltendmachen von Ansprüchen

(1) Schadenersatzansprüche sind schriftlich bei dem Ver
kehrsbetrieb geltend zu machen, der seine Pflichten verletzt 
hat oder mit dem der Vertrag abgeschlossen war.

(2) Den Schadenersatzanträgen sind alle Unterlagen und 
Beweismittel (z. B. Tatbestandsaufnahme) beizufügen, die


